
SCHWERPUNKT TRANSIT _

Transitpoker
Da die Bun~~sregierungschweigt und der ORF nur einseitig informiert, geben wir
euch einen Uberblick über das derzeit vorliegende Verhandlungsergebnis im Ver
gleich zum bestehenden Transitvertrag.

Transitvertrag

Das blieb vom Transitvertrag

Der Transitvertrag gilt für
jenen Verkehr, derseinen Aus
gangs- und Zielpunkt außer
halbvon Österreich hat. Nicht
erfaßt wird der interne Ver
kehr Österreichs, sowie der
Güterverkehrmit Drittländern
(Ungarn etc.). Der Gütertran
sit mit Ländern des ehemali
gen Ostblockes wird über
leicht kontrollierbare Kontin
gente geregelt.

Art.9: Die Vertragspartei
en kommen überein, den
Schienen- und kombinierten
Verkehr mit Vorrang und mit
konzentriertem Vorgehen zu
fördern (kombinierter Verkehr
fürdiegesamteTransportstrek
ke, Stärkung der Wettbe
werbsfähigkeit etc.).

Art.9 Abs.7: Verlagerung
des Transportes gefährl icher
Güter auf die Schiene.

Art.12 Abs.2: Kraftfahrzeu
ge mit Anhän rn dürfen das
höchstzulässige Gesamtge
wicht von 38 t nicht über-
chreiten.

Art.13/15: Reduktion der
Abgas-, Partikel-, sowie der
Lärmemissionen. Die Rege
lung wird anhand der am
schwersten zu handhabbaren
Größe den Ox Werten
durchgeführt. Als Kontrollin
strument werden Ökopunkte
vergeben. E wird zwischen
Österreich und der EU die
Anzahl derTransitfahrten fest
gelegt und diese gelten dann
als 1OO%derÖkopunkte. un
werden jenach Emissionsstär
ke der Transportfahrzeuge
adequat Ökopunkte abgezo
gen, bis diese verbraucht sind
(Im letzten jahr blieben mehr
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als 200.000 ungenützt!). Wei
ters wird aufgeteiltauf12 jahre
die Anzahl der Ökopunkte re
duziert, um so eine Verringe
rung der NOx Emissionen um
60% zu erreichen. Es wird
davon ausgegangen, daß ab

dem jahr 2002 Lastkraftwagen
mit einer Emission von S.Og!
kwh am Markt verfügbar sein
werden (Seit 1.10.91 gilt in
ÖSterreich 9.0glkwh als Gren
zwert; in der EU seit
1.07.1992).

Art.14: Kostenwahrheit Die
Vertragsparteien kommen
überein, in einer abgestimm
ten Lösung, die Kostenwah
rheit auf der Straße einzufüh
ren. In einer ersten Pha e sol
len den Kraftfahrzeugen die

Wegekosten, in der zweiten
dieexternen Kosten, insbeson
dere die Umweltkosten ange
lastet werden. Weiters sollen
die besonderen Kosten der
Alpenregion berücksichtigt
werden.

Art.21: Transitausschuß Es
wird ein semiparitätischerAus
schuß eingerichtet, der sich
mit allen Fragen, die aus dem
Transitvertrag entstehen, be
fassen soll. Die Präsidentschaft
wird abwechselnd von Öster
reich und der EU geführt. Die
Beschlüsse des Ausschusses
werden im Einvernehmen mit
den DelegationenderVertrags
parteien gefaßt (Einstimmigkeit
derVertragspartner!). DerAus
schuß liefert alle 3 jahre einen

Bericht über die Umsetzung
des Vertrages, dieAuswirkun
gen des Straßengüterverkehrs
auf die Bevölkerung, die Ver
ringerung der Emissionen, so
wie die Anlastung der Wege
kosten und einen Lagebericht
über den kombinierten Ver
kehr in Österreich und der
Schweiz. Aufgrund dieser
Berichte erarbeitet er Vor
schläge für die Vertragspar
teien. Streitfälle zwischen
Österreich und der EU sind
dem Transitausschuß zuzu
weisen.

Weitere Bestimmungen
des Vertrages: Es werden von
beiden Vertragspartnern infra
stukurelle Maßnahmen ver
einbart, um eine liberalereAb
wicklung des Güterverkehrs
durch Österreich zu gewähr
leisten:
.. AufweitungderTunnelpro

fi leaufästerreichischerund
italienischerSeitedes Bren
ners (in Österreich abge
schlossen, aufitalienischer
Seite frühester Beginn 1998
- dies bedeutet, daß die
rollende Landstraße nur
vom Brenner bis Ingolstadt
möglich ist!)

.. Umfahrung Innsbruck (Er
öffnung Frühjahr 1994) 

eubau der Bahnstrecke
St.Michael- Bruck (derzeit
im Bau)

.. Umbau von Bahnhöfen,
von Überholgleisen etc.

Österreich, als auch die EU,
bekennt sich zu dem Projekt
"Brennerbasistunnel"und setzt
die Aktivitäten in diese Rich
tung weiter fort.

Christian Cummerer
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